
1029 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Nationalrates XVI. GP 

Bericht 

des Unterrichtsausschusses 

über die Regierungsvorlage (936 der Beila
gen): Bundesgesetz, mit dem das· Schulorgani
sationsgesetz geändert wird (9. Schulorganisa-

tionsgesetz-Novelle) 

sowie 

über den Antrag der Abgeordneten Mag. 
S c h äff e r und Genossen betreffend ein 
Bundesgesetz, mit dem das Schulorganisations-

gesetz.geändert wird (164/A) 

Die gegenständliche Regierungsvorlage einer 
9. Schulorganisationsgesetz-Novelle weisdolgende 
Schwerpunkte auf: ' 

·1. Senkung der Klassenschülerhöchstzahl in der 
Berufsschule von 33 auf 30 Uriter gleichzeiti
ger Verbesserung· der Einrichtungsmöglich
keit von Schülergruppen für den leistungs
differenzierten Unterricht; 

2. Überführung der Schulversuche "Überlei
tungslehrgang" und ,,Aufbaulehrgang" in das 
Regelsch ulwesen; 

3. Verlängerung der Ausbildung an den Akade
mien für Sozialarbeit von 4 auf 6 Semester. 

Am 7. November 1985 haben die Abgeordneten 
Mag. Sc h äff er, Wo I f, Dipl.-Ing. Dr. Lei t -
n e r, Pis chi und Genossen einen Initiativantrag 
eingebracht und wie folgt begründet: 

"Die 8. SCHOG-Novelle hat im Bereich der 
Hauptschulen, des Polytechnischen Lehrgangs und 
der Unterstufe der AHS eine Senkung der Klass~n
schülerhöchstzahlen gebracht. Anläßli'ch der 
Beschlußfassung der 8. SCHOG-Novelle wurde in 
der Entschließung des Nationalrates vom 12. Juni 
1985 die Bundesregierung unter Bezugnahme auf 
die Entschließung des Nationalrates vom 30. Juni 
1982 im Sinne einer Gleichbehandlung aller Pflicht
schulen aufgefordert, vor allem eine Herabsetzung 
der,Klassenschülerh<?chstzahlen in den Berufsschu
len auf 30 anzustreben. 

Der gegenständliche Antrag trägt diesem Anlie
gen, das ehestens zu verwirklichen ist, Rechnung." 

Der Unterrichtsausschuß beschäftigte sich erst
mals in seiner Sitzung am 4. April 1986 mit der 
gegenständlichen Regierungsvorlage sowie mitdem 
zitierten Initiativantrag. Zu den beiden Vorlagen 
berichtete der Abgeordnete Dr.S t i p p e I. Sodann 
wurde einstimmig beschlossen, zur weiteren 
Behandlung der gegenständlichen Materie einen 
Unterausschuß einzusetzen, dem von der Sozialisti
schen Partei Österreichs die Abgeordneten 
B ren n s t ein e r, Dr. He/ga Hi e den, M a t -
zen a ue r, Ade/heid Pr a her, Dr.. See I und 
Dr. S ti p p e I; von der Österreichischen Volkspar
tei die Abgeordneten Ba y r, Dipl.-Ing. Dr. Lei t -
n e r~ Mag. S c h ä Her, Dr. S c h ü s sei und 
Jcihann Wo I f sowie von der Freiheitlichen Partei 
Österreichs der Abgeordnete Dr. Fr i s c h e n -
s chI a ger angehörten. 

Zum Obmann des erwähnten Unterausschusses 
wurde· Abgeordneter Dipl.-Ing. Dr. Lei tn er, 
zum Stellvertreter Abgeordneter M atz e n aue r 
sowie zum Schriftführer Abg~ordneter Brenn -
St ein e r gewählt. 

. Der Unterausschuß beschäftigte sich in insge
samt vier Sitzungen mit der gegenständlichen 
Gesetzesmaterie und legte den Verhandlungen die 
Regierungsvorlage 9.36 der Beilagen zugrunde. 

In der Unterausschußsitzung am 17. Ju:ni 1986 
wurden Experten gehört, und zwar lng. Gerhard 
E b e r t, Vorsitzender der Bundessektion Berufs
schullehrer; Günther E be r ha r t, Stellvertreter 
des Vorsitzenden der Bundessektion Berufsschul
lehrer; Hofrat Dr. Eduard W i n k I e r, Amt der 
Salzburger Landesregierung; Obermagistratsrat 
Dr. Klaus G ö Il e r, Amt der Wiener Landesregie
rung und Hofrat Dr. Gernot Me ire r, Leiter der . 
Verbindungsstelle der Bundesländer. 

In der Sitzung des tJ nterrichtsausschusses am 
19. Juni 1986 berichtete der erwähnte Unteraus
schuß sodann über das Ergebnis seiner Arbeiten. 
An der sich diesem Bericht anschließenden Debatte 
beteiligten sich die Abgeordneten Mag. S c h ä f -
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fer, Mat.zenauerund Dr. Helga Hieden, 
der Ausschußobmann Abgeordneter Dipl.-Ing. Dr. 
Lei t n e r sowie der Bundesminister für Unter
richt, Kunst und Sport Dr. Mo r i t z. 

Von den Abgeordneten Dipl.-Ing. Dr. Lei t -
ner, Matzenauer und Dr. Frischen
s chi a ger wurde ein gemeinsamer Abänderungs
antrag zur Regierungsvorlage eingebracht. Weiters 
legten die Abgeordneten Dipl.-Ing. Dr. Lei t n e r, 
M atz e n aue rund Dr .. F r i s ehe n s chi a -
ger einen gemeinsamen Entschließungsantrag vor. 

Bei der Abstimmung wurde die Regierungsvor
lage unter 'Berücksichtigung des erwähnten gemein
samen Abänderungsantrages in der diesem Bericht 
beigedruckten Fassung einstimmig angenommen, 
damit gilt der Initiativantrag 164/ Aals miterledigt. 
Der gemeinsame Entschließungsantrag fand gleich
falls die einstimmige Annahme. 

Zum Berichterstatter für das Haus wurde Abge
ordneter Gär t n e r gewählt. 

Zu einzelnen Bestimmungen des Gesetzentwur
fes traf der Unterrichtsausschuß die nachstehenden 
Feststellungen: 

Zu § 8 a Abi. 3 des Schulorsanisationsgesetzes: 

An den Berufsschulen gibt es im leistungsdiffe
renzierten Unterricht im Gegensatz zur Haupt:" 
schule· und zum Polytechnischen Lehrgang nur 
zwei Leistungsgruppen. Hiebei vermittelt gemäß 
§ 47 Abs. 3 eine Leistungsgruppe die zur Erfüllung 
der Aufgabe der Berufsschule notWendigen Erfor
dernisse und die andere Leistungsgruppe ein erwei
tertes oder vertieftes Bildungsangebot. Um die lei
stungsschwachen Schüler ebenso vermehrt fördern 
zu können, wie dies im -leistungsdifferenzierten 
Unterricht der allgemeinbildenden Pflichtschulen 
möglich ist, erscheint auch für die leistungsschwa
chen Schüler der Normgruppe eine erleichterte 
Einrichtung des Förderunterrichtes zweckmäßig. 
Daher soll auch für den Förderunterricht in lei
stungsdifferenzierten Pflichtgegenständen in der 
Berufsschule gemäß § 8 lit. f sublit. aa die Einrich
tung des Förderunterrichts bereits mit sechs Schü
lern möglich sein. 

. Gärtner 

Berichterstatter 

Zu § 82 ades Schulorganisationsgesetzes : 

Bei der Behandlung der Vorbereitungslehrgänge 
im Bereich der berufsbildenden mittleren Schulen 
wurden auch die Gründe erörtert, die maßgeblich 
waren, daß im Bereich der Sonderformen der Fach
schulen für wirtschaftliche Frauenberufe derartige 
Vorbereitungslehrgänge nicht vorgesehen sind 
(siehe den 2. Absatz der Brläuterungen zur Regie
rungsvorlage zu ZU). Es sollte jedoch weiterhin 
die Möglichkeit eingeräumt werden, in diesem 
Bereich Schulversuche zu führen, um eine endgül
tige Aussage zu erhalten. 

Zu Art. III Abs. 4 der Regierungsvorlage: 

Im Hinblick auf die Notwendigkeit der Schaf
fung von Ausführungsbestimmungen der Länder zu 
§ 51 Abi;. 1 ist ein zwingendes Wirksamwerden für 
die Berufsschulen mit 1. September 1986 nicht 
mehr möglich. Unbeschadet dessen ist der Aus
schuß der Auffassung, daß eine mögliche frühzei
tige Beschränkung auf eine Klassenschülerhöchst
zahl 30 an den Berufsschulen anzustreben wäre. In 
diesem Sinne sollten bereits ab dem kommenden 
Schuljahr in jenen Fällen, in denen dies möglich ist, 
nicht mehr als 30 Schüler in einer Berufsschulklasse 
sein. Die gemäß Art. IV Abs.3 lit.a BVG BGBI. 
Nr.215/1962 erforderliche Zustimmung - sollte 
auch dann gegeben werden, wenn die Zahl der 
Planstellen wegen des Nichtüberschreitens einer' 
Klassenschülerzah) von 30 höher ist. 

Bemerkt wird, daß der gegenständliche Gesetz
entwurf im Sinne des Art. 14 Abs. 10 B-VG zur 
Beschlußfassurig die Anwesenheit von mindestens 
der Hälfte der Mitglieder und einer Mehrheit von 
zwei Drittel der abgegebenen Stimmen bedarf. 

Als Ergebnis seiner Beratungen stellt der Unter
richtsausschuß somit den An t rag, der National
rat wolle 

1. dem a n g e s chi 0 s sen enG e set zen t - '/1 
w u r f die verfassungsmäßige Zustimmung 
erteilen,' 

2. die' beigedr~ckte Entschließung '/2 
annehmen. 

Wien, 1986 06 19 

Dipl.-InS' Dr. Leitner 

Obmann 
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Bundesgesetz vom XXXXXX, mit dem 
das Schulorganisationsgesetz geändert wird 

(9. Schulorganisationsgesetz-Novelle) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Das Schulorganisationsgesetz, BGBI. 
Nr. 24211962, zuletzt geändert durch das Bundes
gesetz BGBI. Nr. 271/1985, wird wie folgt geän
dert: 

1. Im § 6 Abs. 2 lautet der zweite Satz: 

"FürAkademien für Sozialarbeit, Berufspädagogi
sche Akademien und Pädagogische Akademien 
kann der Bundesminister für Unterricht, Kunst und 
Sport im Lehrplan von einer Auf teilung des Lehr
stoffes auf die einzelnen 5chulstufen (einschließlich 
der Festlegung des Stundenausmaßes auf die ein
zelnen Schulstufen) absehen; in diesem Fall hat der 
Direktor nach den örtlichen Erfordernissen das 
Stundenausmaß im Rahmen der vom Bundesmini
ster für Unterricht, Kunst und Sport erlassenen 
Verordnung festzulegen sowie durch Anschlag in 
der betreffenden Akademie kundzumachen und 
obliegt die Lehrstoffverteilung dem jeweils unter
richtenden Lehrer." 

1 a.Im § 8 a Abs. 1 lautet der zweite Satz: 

"Im Freigegenstand und in der unverbindlichen 
Übung Leibesübungen bzw. Leibeserziehung sowie 
in den sportlichen Schwerpunkten in Sonderformen 
darf der Unterricht auch ohne Trennung nach 
Geschlechtern erteilt werden, sofern diese Unter
richtsveranstaltungen auf Sportarten beschränkt 
sind, bei denen vom Standpunkt der unterschiedli
chen Leistungsfähigkeit und der koedukativen Füh
rung kein Einwand besteht; unter den gleichen 
Voraussetzungen darf mit Genehmigung der Schul
behörde erster Instanz der Unterricht in den 
Pflichtgegenständen Leibesübungen und Leibeser
ziehung ohne Trennung nach Geschlechtern erteilt 
werden, wenn bei Trennung nach Geschlechtern 
wegen zu geringer Schülerzahl nicht für alle Schü
ler der lehrplanmäßige Unterricht in diesem 
Pflichtgegenstand erteilt werden könnte." 

1 b. Im § 8 a Abs. 2 lautet der letzte Satz: 

"Sofern die Mindestzahl für die Führung der 
erwähnten Unterrichtsveranstaltungen in einer 
Klasse zu gering ist, können Schüler mehrerer 
Klassen einer oder mehrerer Schulen .zur Errei
chung der Mindestzahl zusammengefaßt werden; 
auch in diesem Fall darf die für die betreffende 
Schulart geltende Klassenschülerhöchstzahl nicht 
überschritten werden." 

2. Im § 8 a Abs. 3 (Grundsatzbestimmung) tre
ten an die Stelle des dritten bis letzten Satzes fol
gende Bestimmungen: 

"Die Mindestzahl von Anmeldungen für die Abhal
tung eines alternativen Pflichtgegenstandes, eines 
Freigegenstandes oder einer unverbindlichen 
Übung darf 15, bei Fremdsprachen und Hauswirt
schaft 12 nicht unterschreiten; an Sonderschulen 
darf bei einer Klassenschülerhöchstzahl von 
15 Schülern die Mindestzahl von erforderlichen 
Anmeldungen 8, bei einer Klassen~chülerhöchst
zahl von 10 die Mindestzahl vo.n 6 und bei einer 
Klassenschülerhöchstzahl von 8 die Mindestzahl 
von 5 Schülern nicht unterschreiten; die Mindest
zahl für den Förderunterricht gemäß § 8 lit. f sub
lit. aa darf 8, .jene für den Förderunterricht gemäß 
§ 8 lit. f sublit. cc 6 nicht unterschreiten und jeweils 
12 nicht überschreiten, für den Förderunterricht in 
der Grundschule und der Sonderschule in allen Fäl
len jedoch 3 nicht unterschreiten und 10 nicht über~ 
schreiten und für den Förderunterricht in den lei
stungsdifferenzierten Pflichtgegenständen in der 
Berufsschule in allen Fällen 6 nicht unterschreiten 
und 10 nicht überschreiten. Die Mindestzahl für 
die Weiterführung von Freigegenständen und 
unverbindlichen Übungen darf die Mindestzahl 
von erforderlichen Anmeldungen nicht um mehr als 
3, sofern die Mindestzahl von erforderlichen 
Anmeldungen unter 12 liegt, um nicht mehr als 2 
unterschreiten. Die Ausführungsgesetzgebung kann 
jedoch für den Fall, daß die tatsächliche Klassen
schülerzahl unter der vorgesehenen Mindestzahl 
für die Führung eines Freigegenstandes oder einer 
unverbindlichen Übung liegt, die Führung des Frei
gegenstandes bzw. der unverbindlichen ÜbuI).g vor
sehen, wenn sich alle Schüler der Klasse anmelden; 
die Mindestzahl für die Weiterführung von Freige
genständen und· unverbindlichen Übungen in die-

2 
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sen Fällen darf die Schülerzahl der Klasse nicht um 
mehr als 2 unterschreiten. Ferner kann die Ausfüh
rungsgesetzgebung vorsehen, daß zur Erreichung 
der Mindestzahl Schüler mehrerer Klassen einer 
oder mehrerer Schulen iusammengefaßt werden 
können; auch in diesem Fall darf die für die betref
fende Schulart geltende K1assenschülerhöchstzahl 
nicht überschritten werden." 

3. § 51 Abs. 1 bis 3 (Grundsatzbestimmung) lau
tet: 

,,(1) Die Klassenschülerzahl an der Berufsschule 
darf 30 nicht übersteigen und soll 20 nicht unter
schreiten; sofern hievon aus besonderen Gründen 
(zB zur Erhaltung der Verfachlichung oder zur 
Aufnahme der Berufsschulpflichtigen) ein Abwei
chen erforderlich ist, hat darüber die nach dem 
Ausführungsgesetz zuständige Behörde nach 
Anhörung des Schulerhalters und des Landesschul
rates zu entscheiden. 

(2) Die Ausführungsgesetzgebung hat zu bes~itn
men, daß der 'Unterricht in Leibesübungen, Ma
schinschreiben, in Stenotypie und Phonotypie, 
lebender Fremdsprache und Verkaufskunde sowie 
in den praktischen Unterrichtsgegenständen statt' 
für die gesamte Klasse in Schülergruppen zu ertei
len ist. Die Ausführungsgesetzgebung kann ferner 
bestimmen, daß der Unterricht in Warenkunde für 
Schüler unterschiedlicher Fachbereiche sowie in 
Fachzeichnen statt für die gesamte Klasse in Schü
lergruppen zu erteilen ist. Die Schülerzahl, bei wel
cher der Unterricht in Schülergruppen zu erteilen 
ist, darf für den Unterricht in Leibesübungen 30, in 
Maschinschreiben, Stenotypie und Phonotypie, 
lebender Fremdsprache und Warenkunde 25, in 
Fachzeichnen, Verkaufskunde und in den prakti
schen Unterrichtsgegenständen 20 nicht unter
schreiten; die' Ausführungsgesetzgebung kann 
jedoch - wenn dies die räumliche oder gerätemä
ßige Ausstattung erfordert - bestimmen, daß die . 
für die Teilung in Schülergr,uppen festzusetzende 
Schülerzahl für den Unterricht in praktischen 
Unterrichtsgegenständen 18 nicht unterschreiten 
darf; dies gilt nicht für die praktischen Unterrichts
gegenstände, soweit aus Sicherheitsgründen eine 
niedrigere Zahl erforderlich ist. 

(3) Die Ausführungsgesetzgebung hat zubestim-: 
men, bei welcher Schülerzahl Schülergruppen im 
Hinblick auf die Führung von Leistungsgruppen zu 
bilden sind. Die Schülerzahl, bei welcher zwei 
Schülergruppen zu bilden sind, darf 20 nicht unter
schreiten; darüber hinaus darf jeweils eine weitere 
Schülergruppe bei mindestens 20 Schülern vorgese
hen werden. An ganzjährigen und saisonmäßigen 
Berufsschulen dürfen bei 2 oder 3 Parallelklassen 
höchstens 4 Schülergruppen, bei 4 Parallelklassen 
höchstens 6 Schülergruppen, bei 5 Parallelklassen 
in der Regel höchstens 7 Schülergruppen gebildet 
werden und darf ab 6 Parallelklassen die Anzahl 
der Schülergruppen die Anzahl der Parallelklassen 

um nicht mehr als 2, ab 10 Parallelklassen um nicht 
mehr als 3, ab 15 Parallelklassen um nicht mehr als 
4 und ab 20 Parallelklassen um nicht riiehr als 5 
übersteigen; hiebei gelten als Parallelklassen alle 
Klassen für einen Lehrberuf oder eine Gruppe von 
Lehrberufen auf einer Stufe: An lehrgangsmäßigen 
Berufsschulen darf die Anzahl der Schülergruppen 
die Anzahl der Parallelklassen um nicht mehr als I, 
ab 6 Parallelklassen um nicht mehr als 2, ab 
11 Parallelklassen um nicht mehr als 3 und ab 16 
Parallelklassen um nicht mehr als 4 übersteigen; 
hiebei gelten als Parallelklassen die Klassen für 
einen Lehrberuf oder eine Gruppe von Lehrberufen 
eines Lehrganges auf einer Stufe." 

4. § 55 lautet: 

,,A u f nah m s vor aus set z u n gen 

§ 55. (1) Voraussetzung für die Aufnahme in 
eine berufsbildende mittlere Schule ist - soweit im ' 
folgenden nicht anderes bestimmt ist - die erfolg
reiche Erfüllung der ersten acht Jahre der allgemei
nen Schulpflicht sowie die erfolgreiche Ablegung 
einer Aufnahmsprüfung, durch. welche die geistige 
und körperliche Eignung des Schülers für die 
betreffende Fachrichtung festzustellen ist. 

(2) Soweit im folgenden die erfolgreiche Able
gung der Lehrabschlußprüfung vorgeschrieben ist, 

. ist dieser der Abschluß einer Schule gleichzusetzen, 
der gemäß § 28 des Berufsausbildungsgesetzes, 
BGBI. Nr.142/1969, die Lehrabschlußprüfung 
ersetzt." 

5. In den §§ 57, 71, 100 und 108 lautet jeweils 
der zweite Satz: 

,,§ 43 Abs. 1 zweiter Satz und Abs. 3 und 4 finden 
sinngemäß Anwendung." 

6. § 59 Abs. 1 und 2 lautet: " 

,,(1) Als Sonderformender gewerblichen, techni
. sehen und kunstgewerblichen Fachschulen können 

geführt werden: 
1. Lehrgänge und Kurse zur fachlichen Weiter- . 

bildung, die bis zu vier Jahren umfassen; sol
che Sonderformen sind insbesondere: 
a) Gewerbliche Meisterschulen und Meister

klassen für Personen mit abgeschlossener 
Berufsausbildung zur Erweiterung der 
Fachbildung; 

b ) Werkmeisterschulen und Bauhandwerker
schulen zur Erweiterung der Fachbildung 
von Personen mit abgeschlossener Berufs
ausbildung; 

c) kunstgewerbliche Meisterschulen und 
Meisterklassen zur fachlichen Weiterbil
dung von Personen,die ihre besondere 
Eignung hiefür durch die erfolgreiche 
Ablegung einer· Eignungsprüfung nachge
wiesen haben; 

d) Speziallehrgänge für Personen, die eine 
mittlere oder höhere. Schule erfolgreich 
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abgeschlossen oder die Lehrabschlußprü
fung erfolgreich abgelegt haben, zur Ver
mittlung einer Spezialausbildung oder 

. Ergänzung ihrer Fachausbildung; 
2. Vorbereitungslehrgänge, die ein oder zweI 

Semester umfassen, 
a) zur Vorbereitung zum Eintritt in den 

IH. Jahrgang einer Höheren technischen 
oder gewerblichen Lehranstalt oder in 
einen Aufbaulehrgang entsprechender 
Fachrichtung ohne Aufnahmsprüfung für 
Personen, die die achte Schulstufe erfolg
reich abgeschlossen und eine Lehrab
schlußprüfung in einem der Fachrichtung 
entsprechenden Lehrberuf erfolgreich 
abgelegt haben; 

b) zur Vorbereitung zum Eintritt in eine 
Höhere technische oder gewerbliche 
Lehranstalt für Berufstätige ohne Auf
nahmsprüfung für Personen, die die achte 
Schulstufe erfolgreich abgeschlossen 
haben. Der Bundesminister für Unterricht, 
Kunst und Sport hat durch Verordnung 
zu bestimmen, daß Personen, die eine 
Lehrabschlußprüfung in einem der Fach
richtung entsprechenden Lehrberuf abge
legt und den Vorbereitungslehrgang 
erfolgreich abgeschlossen haben, zum Ein
tritt in den 11. Jahrgang einer Höheren 
technischen oder gewerblichen Lehran
stalt für Berufstätige berechtigt sind, 
sofern dies im Hinblick auf den" Lehrab
schluß und die Lehrpläne des betreffenden 
Vorbereitungslehrganges und der betref
fendenFachrichtung der Höheren techni
schen oder gewerblichen Lehranstalt für 
Berufstätige gerechtfertigt ist. 

Schüler, die eine Werkmeisterschule erfolg
reich abgeschlossen haben und durch einen 
zusätzlichen Unterricht die Kenntnisse eines 
Vorbereitungslehrganges nachweisen, sind 
den Absolventen des betreffenden Vorberei
tungslehrganges gleichgestellt. 

Für die Aufnahme in die unter diesen Absatz fal
lenden Sonderformen ist - abgesehen von der Eig
nungsprüfung für kunstgewerbliche Meisterschulen 

. und Meisterklassen (Z 1 lit. c) - die Ablegung 
einer Aufnahmsprüfung nicht erforderlich. Diese 
Sonderformen können auch als Schulen für Berufs
tätige geführt werden. 

(2) Für die Lehrpläne der in Abs. 1 genannten 
Sonderforinen sind die Bestimmungen des § 58 
Abs. 4 nach den Erfordernissen der betreffenden 
Ausbildung sinngemäß anzuwenden. Die Lehrpläne 
der Vorbereitungslehrgänge gemäß Abs. 1 Z 2 Iit. b 
haben für Bewerber, die keine Lehrabschlußprü
fung in einem entsprechenden Lehrberuf erfolg
reich abgelegt oder keine einschlägige Fachschule 
oder Werkmeisterschule erfolgreich abgeschlossen 
haben, einen zusätzlichen praktischen Unterricht 
vorzusehen." 

7. Im § 61 Abs: 1 wird am Ende der lit. c der 
Punkt .Qurch einen Strichpunkt ersetzt und ange
fügt: 

"d) Vorbereitungslehrgänge zur Vorbereitung 
zum Eintritt in den 111. Jahrgang einer Han
delsakademie oder in den 111. Jahrgang einer 
Handelsakademie für Berufstätige oder in 
einen Aufbaulehrgang kaufmännischer Art 
ohne Aufnahmsprüfung für Personen, die die 
achte Schulstufe erfolgreich abgeschlossen 
und die Lehrabschlußprüfung in einem Lehr
beruf kaufmännischer Richtung erfolgreich 
abgelegt haben, mit der Dauer vOn einem 
Jahr. Die Vorbereitungslehrgänge können 
auch als Schulen für Berufstätige geführt 
werden. Für den Lehrplan sind die Bestim
mungen des § 60 Abs. 2 nach den Erforder
nissen der Ausbildung sinngemäß' anzuwen
den. 

Für die Aufnahme in die Sonderformen ist die 
Ablegung einer· Aufnahmsprüfung nicht erforder
lich." 

8. Dem § 62 a Abs. 1 wird angefügt: 

"Für die Aufnahme in die Sonderformen ist die 
Ablegung einer Aufnahmsprüfung nicht erforder
lich." 

9. § 68 lautet: 

,,A u f nah m s vor aus set z u n gen 

§ 68. Voraussetzung für die Aufnahme in eine 
berufsbildende höhere Schule ist die erfolgreiche 
Erfüllung der ersten acht Jahre der allgemeinen -
Schulpflicht sowie die erfolgreiche Ablegung einer 
Aufnahmsprüfung, durch welche die geistige und 
körperliche Eignung des Schülers für die betref
fende Fachrichtung festzustellen ist. Oie Aufnahms
prüfung entfällt bei den Sonderformen für Berufs
tätige, Kollegs, Aufbaulehrgängen und Speziallehr
gängen, soweit für diese nicht anderes bestimmt ist. 
§ 55 Abs. 2 ist anzuwenden." 

10. § 73 Abs. 1 und 2 lautet: 

,,(1) Als Sonderformen der Höheren technischen 
und gewerblichen Lehranstalten können geführt 
werden: 

a) Höhere technische und gewerbliche Lehran~ 
staltenfür Berufstätige, welche die Aufgabe 
haben, in einem vierjährigen Bildungsgang 
Personen, die das 17. Lebensjahr spätestens 
im Kalenderjahr der Aufnahme vollenden 
und eine Berufsausbildung abgeschlossen 
haben oder in das Berufsleben eingetreten 
sind, zum Bildungsziel der Höheren techni
schen oder gewerblichen Lehranstalt zu füh
ren. Voraussetzung für die Aufnahme· ist fer
ner die erfolgreiche Ablegung der Lehrab
schlußprüfung in einem entsprechenden 
Lehrberuf oder der erfolgreiche Abschluß 
einer einschlägigen Fachschule oder Werk-
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meisterschule sowie die erfolgreiche· Able
gung einer Aufnahmsprüfung über den Lehr
stoff des Vorbereitungs lehrganges (§ 59 
Abs.l Z 2 lit. b); für Bewerber, die weder 
eine Lehrabschlußprüfung in einem entspre- . 
ehen den . Lehrberuf erfolgreich abgelegt, 
noch eine einschlägige Fachschule oder 
Werkmeisterschule erfolgreich abgeschlossen 
haben, ist der erfolgreiche Besuch des V orbe
reitungslehrganges (§ 59 Abs. 1 Z 2 lit.b) 
Aufnahmsvoraussetzung; der erfolgreiche 

., Abschluß des Vorbereitungslehrganges 
ersetzt die Aufnahmsprüfung. 

b) Aufbaulehrgänge, welche die Aufgabe haben, 
in einem zwei- oder dreijährigen Bildungs
gang Personen, die eine Fachschule oder 
einen Vorbereitungslehrgang gleicher oder 
verwandter Fachrichtung erfolgreich abge
schlossen· haben, zum Bildungsziel einer 
Höheren technischen oder .gewerblichen 
Lehranstalt zu führen. Der Ausbildungsgang 
wird durch eine Reifeprüfung abgeschlossen. 
Aufbaulehrgänge können auch als Schulen 
für Berufstätige, erforderlichenfalls unter 
Verlängerung der Ausbildungsdauer, geführt 
werden. ' 

c) Kollegs, welche die Aufgabe haben, in einem 
viersemestrigen Bildungsgang Absolventen 
von höheren Schulen ergänzend das Bil
dungs gut . einer Höheren technischen oder 
gewerblichen Lehranstalt zu vermitteln. V or
aussetzung für die Aufnahme ist die erfolg
reiche Ablegung der Reifeprüfung einer 
berufsbildenden höheren Schule anderer Art 
oder einer sonstigen höheren Schule. Der 
Ausbildungsgang wird durch eine Reifeprü
fung abgeschlossen, die auf jene Unterrichts
gegenstände bzw. Lehrstoffe zu beschränken 
ist, die nicht im wesentlichen bereits durch 
den vor dem Besuch des Kollegs zurückge
legten Bildungsgang nachgewiesen sind. Kol
legs können auch als Schulen für Berufstä
tige, erforderlichenfalls unter Verlängerung 
der Ausbildungsdauer, geführt werden. 

d) Speziallehrgänge, welche die Aufgabe haben, 
Personen, die eine höhere Schule oder im 
betreffenden Fachbereich einen mittleren 
Speziallehrgang erfolgreich abgeschlossen· 
haben, eine Spezialausbildung oder Ergän
zung ihrer Fachausbildung zu vermitteln; sie 
haben bis zu vier Semester zu umfassen. Die 
Speziallehrgänge kön~en auch als Schulen 
für Berufstätige geführt werden, 

(2) Die Lehrpläne der Höheren technischen und 
gewerblichen Lehranstalten für Berufstätige (Abs. 1 
lit. a) und der Aufbaulehrgänge(Abs. 1 lit. b) haben 
sich unter Bedachtnahme auf die besondere Auf
gabe dieser Schulen im wesentlichen nach den 
Lehrplänen gemäß § 72 Abs. 5 zu richten, wobei 
der Werkstätten unterricht oder sonstige praktische '. 
Unterricht entfaHen' kann. Für die Lehrpläne der 

Kollegs (Abs: 1 lit. c) gelten die Bes~immungen des 
§ 72 Abs.5 mit der Maßgabe, daß der Unterricht 
auf jene Unterrichtsgegenstände bzw. Lehrstoffe zu 
beschränken ist, die nicht im wesentlichen bereits in 
dem vor dem Besuch des Kollegs zurückgelegten 
Bildungsgang vorgesehen sind. Für die. Lehrpläne 
,der Speziallehrgänge (Abs. llit. d) sind die Bestim
mimgen des § 72 Abs. 5 nach den Erfordernissen 
der Ausbildung sinngemäß anzuwenden, wobei je 
nach dem Ausbildungsziel Einschränkungen für 
Absolventen bestimmter Vorbildung vorgenommen 
werden können." 

11. § 73 Abs. 5 entfällt. 

12. § 75 Abs. 1 und 2 lautet: 

,,(1) Als Sonderformen der Handelsakademie 
können geführt werden: . 

a) Handelsakademien für Berufstätige, welche 
die Aufgabe haben, in einem vierjährigen Bil
dungsgang Personen, die das 17. Lebensjahr 
spätestens im Kalenderjahr der Aufnahme 
vollenden und eine Berufsausbildung abge
schlossen haben oder in das Berufsleben ein
getreten sind, zum Bildungsziel der Handels
akademie zu führen. 

b) Aufbaulehrgänge, welche die Aufgabe haben, 
in einem zweijährigen Bildungsgang Perso
nen, die eine Handelsschule oder einen V or
bereitungslehrgang kaufmännischer Richtung 
erfolgreich abgeschlossen haben, zum Bil
dungsziel einer Handelsakademie zu führen. 
Der Ausbildungsgang wird durch eine Reife
prüfung abgeschlossen. Aufbaulehrgänge 
können auch als Schulen für Berufstätige, 
erforderlichenfalls unter Verlängerung der 
Ausbildungsdauer, geführt werden. 

c) Kollegs, welche die Aufgabe haben, in einem 
dreisemestrigert Bildungsgang Absolventen 
von höheren Schulen ergänzend das Bil
dungsgut einer Handelsakademie zu vermit
teln. Voraussetzung für die Aufnahme ist die 
erfolgreiche Ablegung der Reifeprüfung 
einer berufsbildenden höheren Schule ande
rer Art oder einer sonstigen höheren Schule. 
Der Ausbildungsgang wird durch eine· Reife
prüfung abgeschlossen, die auf jene Unter
richtsgegenstände bzw. Lehrstoffe zu 
beschränken ist, die nicht im wesentlichen 
bereits durch den vor dem Besuch des Kol
legs zurückgelegten Bildimgsgang nachge
wiesen sind. Kollegs können auch als Schulen 
für Berufstätige, erforderlichenfalls unter 
Verlängerung der Ausbildungsdauer, geführt 
werden. 

d) Speziallehrgänge, welche die Aufgabe haben, 
Personen, die eine höhere Schule oder im 
betreffenden Fachbereich einen mittleren 
Speziallehrgang erfolgreich abgeschlossen 
haben, eine Spezialausbildung oder Ergän
zung ihrer Fachausbildung zu vermitteln; sie 
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haben bis zu vier Semester zu umfassen. Die 
Speziallehrgänge können auch als Schulen 
für Berufstätige geführt werden. 

(2) Die Lehrpläne der Handelsakademie für 
Berufstätige (Abs. 1 lit. a) und Aufbaulehrgänge 
(Abs. 1 lit.b) haben sich unter Bedachtnahme auf 
die besondere Aufgabe dieser Schule im wesentli
chen nach den Lehrplänen gemäß § 74 Abs. 2 zu 
richten. Für die Lehrpläne des Kollegs (Abs, 1 lit. c) 
gelten die Bestimmungen des § 74 Abs.2 mit der
Maßgabe, daß der Unterricht auf jene Unterrichts
gegenstände bzw. Lehrstoffe zu beschränken ist, 
die nicht im wesentlichen bereits in, dem vor dem 
Besuch -des Kollegs zurückgelegten Bildungsgang 
vorgesehen sind. Für die Lehrpläne der Speziallehr
gänge (Abs. 1 lit. d) sind die Bestimmungen des 
§ 74 Abs.2 nach den Erfordernissen der Ausbil
dung sinngemäß anzuwenden, wobei je nach dem 
Ausbildungsziel Einschränkungen für Absolventen 
bestimmter Vorbildung vorgenommen werden kön
nen." 

13. § 77 Abs. 1 und 2 lautet: 

,,(1)Als Sonderformen der Höheren Lehranstalt 
für wirtschaftliche Frauenberufe können geführt 
werden: 

a) Höhere Lehranstalten für wirtschaftliche 
Frauenberufe für Berufstätige, welche die 
Aufgabe haben, in einem vierjährigen Bil
dungsgang Personen, die das 17. Lebensjahr 
spätestens im Kalenderjahr der Aufnahme 
vollenden und eine Berufsausbildung abge
schlossen haben oder in das Berufsleben (ein
schließlich der Tätigkeit im eigenen Haus
halt) eingetreten sind, zum Bildungsziel der 
Höheren Lehranstalt für wirtschaftliche 
Frauenberufe zu führen. Voraussetzung für 
die Aufnahme ist ferner eine mindestens 
zweijährige facheinschlägige praktische 
Tätigkeit (einschließlich der Tätigkeit im 
eigenen Haushalt). 

b) Aufbaulehrgänge, welche die Aufgabe haben, 
in einem dreijährigen Bildungsgang Perso
nen, die eine dreijährige Fachschule für wirt

. schaftliehe Frauenberufe oder eine dieser ent
sprechenden landwirtschaftlichen Fachschule 
erfolgreich abgeschlossen haben, zum Bil
dungsziel einer Höheren Lehranstalt für wirt
schaftliche Frauenberufe zu führen. Der Aus
bildungsgang wird durch eine' Reifeprüfung 
abgeschlossen. ',.-Aufbaulehrgänge können 
auch als Schulen für Berufstätige, erforderli
chenfalls unter Verlängerung der Ausbil
"dungsdauer, geführt werden. 

c) Kollegs, welche die Aufgabe haben, in einem 
dreisemestrigen Bildungsgang Absolventen 
von höheren Schulen ergänzend das Bil~ 
dungsgut einer Höheren Lehranstalt für wirt~ 
schaftliche Frauenberufe zu vermitteln.' V or
aussetzung für die Aufnahme ist die erfolg-

reiche Ablegung der Reifeprüfung einer 
berufsbildenden höheren Schule anderer Art 
oder einet sonstigen höheren Schule. Der 
Ausbildungsgang wird durch eine Reifeprü
fung abgeschlossen, die auf jene Unterrichts
gegenstände bzw. Lehrstoffe. zu beschränken 
ist, die nicht im weseiltlichen bereits durch 
den vor dem Besuch des Kollegs zurückge
legten Bildungsgang nachgewiesen sind. Kol
legs können auch als Schulen für Berufstä
tige, erforderlichenfalls unter Verlängerung 
der Ausbildungsdauer, geführt werden. 

d) Speziallehrgänge, welche die Aufgabe haben, 
Personen, die eine höhere Schule oder im 
betreffenden Fachbereich einen mittleren 
Speziallehrgang erfolgreich abgeschlossen 
haben, eine Spezialausbildung oder Ergän
zung ihrer Fachausbildung zu vermitteln; sie 
haben bis zu vier Semester zu umfassen. Die 
Speziallehrgänge können auch als Schulen 
für Berufstätige geführt werden. 

(2) Die Lehrpläne der Höheren Lehranstalt'n für 
wirtschaftliche Frauenberufe für Berufstätige 
(Abs. 1 lit. a) und Aufbaulehrgänge (Abs. 1 lit. b) 
haben sich unter Bedachtnahme auf die besondere 
Aufgabe dieser Schule im wesentlichen nach den 
Lehrplänen gemäß § 76 Abs. 2 zu richten. Für die 
Lehrpläne des Kollegs (Abs. 1 lit. c) gelten die 
Bestimmungen des § 76 Abs.2 mit der Maßgabe, 
daß der Unterricht auf jene Unterrichtsgegen
stände bzw. Lehrstoffe zu beschränken ist, die nicht 
im wesentlichen bereits in dem vor dem Besuch des 
Kollegs zurückgelegten Bildungsgang vorgesehen' 
sind. Für die Lehrpläne der Speziallehrgänge 
(Abs. 1 lit. d) sind die Bestimmungen des § 76 
Abs. 2 nach den Erfordernissen der Ausbildung 
sinngemäß anzuwenden, wobei je nach dem Ausbil
dungsziel Einschränkungen für Absolventen 
bestimmter Vorbildung vorgenommen werden kön
nen." 

14. Die §§ 80 und 81 lauten: 

,,A u f bau der A k ade m i e für S 0 z i a I -
arbeit 

§ 80. (1) Die Akademie für Sozialarbeit umfaßt 
sechs Semester und für Aufnahmswerber ohne Rei
feprüfung einer höheren Schule außerdem emen 
einjährig~n Vorbereitungslehrgang. 

(2) Die Akademie für Sozialarbeit kann auch als 
Schule für Berufstätige unter allfälliger entspre
chender Verlängerung der Ausbildungsdauer 
geführt werden. 

(3) An den Akademien für Sozialarbeit können 
auch Kurse zur Fortbildung und zur Ausbildung in 
Spezialbereichen der Sozialarbeit für Absolventen 
der Akademie für Sozialarbeit geführt werden. 
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Lehrplan der Akademie fü/r Sozial -
arbeit 

§ 81. (1) Im Lehrplan (§ 6) d.er Akademie für 
Sozialarbeit sind als Pflichtgegenstände vorzuse" 
hen: 

a) Human- und Sozialwissenschaften (insbeson
dere Religion sowie psychologische, pädago
gische, medizinische, rechtliche, soziologi
sche und wirtschaftliche Fachgebiete); 

b) Methodik der Sozialarbeit; 
c) ergänzende Unterrichtsveranstaltungen,. die 

im Hinblick auf die künftige Berufstätigkeit 
erforderlich sind; 

d) ein Praxis semester sowie sonstige Praktika. 

(2) Im Lehrplan des Vorbereitungslehrganges 
(§ 80 Abs. 1) sind als Pflichtgegenstände vorzuse
hen: Religion, Deutsch, Lebende Fremdsprache, 
Geschichte und Sozialkunde, Staatsbürgerkunde, 
Geographie und Wirtschaftskunde, Biologie und 
Umweltkunde, Mathematik, Physik, Chemie, 
Berufskundlicher Einführungsunterricht, Philoso
phischer Einführungsunterricht, Bildnerische Erzie
hung, Musikerziehung. 

(3) Für Lehrpläne für Kurse (§ 80 Abs.3) ist 
Abs. 1 nach den Erfordernissen der Ausbildung 
sinngemäß anzuwenden. 

(4) 'In den Lehrplänen ist entsprechend den Bil
dungsziden und Bildungsinhalten der einzelnen 
Unterrichtsgegenstände festzulegen, ob der Unter
richt als Vorlesung, Seminar oder übung zu erfol
gen hat." 

15. Im § 82 erhält Abs. 3 die Bezeichnung ,,(4)" 
und treten an die Stelle des Abs. 2 folgende 
Absätze: 

,,(2) Bei besonderer Eignung für die berufliche 
Tätigkeit auf dem Gebiete der Sozialarbeit, welche 
durch die Ablegung einer Eignungsprüfung nach
zuweisen ist, können auch Personen, und zwar in 
den Vorbereitungs lehrgang, aufgenommen werden, 
die keine Reifeprüfung abgelegt haben, jedoch den 
erfolgreichen Abschluß der zehnten Schulstufe 
oder eine mindestens zweijährige Berufsausbildung 
nachweisen können sowie das 18; Lebensjahr späte
stens im Kalenderjahr der Aufnahme vollenden. 

(3) In im § 80 Abs.3 genannte Kurse können 
auch erfahrene Sozialarbeiter' aufgenommen wer
den, sofern deren erfolgreiche Teilnahme erwartet 
werden kann." 

16. § 83 lautet: 

"Diplomprüfung 

§ 83. ·(1) Die Ausbildung an der Akademie für 
Sozialarbeit wird. durch die Diplomprüfung been
det. 

(2) Kurse zur Ausbildung in Spezialbereichen 
der Sozialarbeit können mit Zusatzprüfungen zur 
Diplomprüfung abgeschlossen werden." 

17. Dem § 107 Abs. 2 wird folgender Satz ange.
fügt: 
,,An Bildungsanstalten für Erzieher, denen ein 
Übungsschülerheim oder ein Übungshort eingeglie
dert ist, ist ein Abteilungsvorstand zu bestellen, 
dem im Falle eines angeschlossenen Schülerheimes 
für Schüler der Bildungsanstalt auch die Unterstüt
zung des Schulleiters in den Angelegenheiten dieses 
Schülerheimes obliegt." . 

18. § 110 la~utet: 

,,A u f gab e der B e ruf s p ä d a g 0 gis c h e n 
Akademien 

§ 110. Die Berufspädagogischen Akademien 
haben Qie Aufgabe, ·aufbauend auf dem.Bildungs
gut einer höheren Schule, einer Meisterausbildung 
oder gleichwertigen Befähigung Berufsschullehrer, 
Lehrer für den hauswirtschaftlichen oder gewerbli
chen Fachunterricht an berufsbildenden mittleren 
und höheren Schulen sowie Lehrer für Stenotypie, 
Phonotypie und Textverarbeitung heranzubilden, 
die nach Berufsgesinnung, Berufswissen und 

. Berufskönnen geeignet sind, die Aufgaben des 
betreffenden Lehrberufes zu erfüllen. Ferner kön
nen die Berufspädagogischen Akademien entspre
chend den unterrichtlichen Erfordernissen berufs
pädagogische Tatsachenforschung betreiben." 

Artikel 11 

Artikel V der 5. Schulorganisationsgesetz-
Novelle, BGBI. Nr. 323/1975, in der Fassung der 
Bundesgesetze BGBI. Nr. 14211980 und 271/1985 
wird wie folgt geändert: 

1. Z 2 lit. d lautet: 
"d) Die Klassenschülerzahl darf 30 nicht über

steigen und soll 20 nicht unterschreiten. § 43 
Abs. 3 und 4 des Schulorganisationsgesetzes 
finden sinngemäß Anwendung." 

2. Z 3 lautet: 
,,3. § 4 Abs. 4 und § 8 a Abs.3 des Schulorganisa

tionsgesetzes finden keine Anwendung." 

ArtikellII 

(1) Artikel I Z 1, 1 a, 1 b, 4 bis 13, 17 und 18 tritl 
mit 1. September 1986, Artikel I Z 14 bis 16 tritt 
mit 1. September 1987 und Artikel II tritt hinsicht
lich der 1. Klasse mit 1. September 1987, der 
2. Klasse mit 1. September 1988 und der 3. Klasse 
mit 1. September 1989 in Kraft. 

(2) Studierende an den Akademien .für Sozialar
beit, die das Studium im Schuljahr 1986/87 begin
nen, dürfen das Studium spätestens bis zum Ende 
des Schuljahres 1988/89 nach den bisherigen Vor
schriften abschließen. 
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(3) Verordnungen auf Grund dieses Bundesge
setzes können bereits von dem seiner Kundma
chung folgenden Tag an erlassen werden. Sie treten 
frühestens mit dem im Abs. 1 bezeichneten Zeit
punkt in Kraft. 

(4) Die Ausführungsgesetze zu Artikel I Z 2 
und 3 sind innerhalb eines Jahres zu erlassen. 
Soweit sie § 51 Abs. 1 und 2 des Schulorganisa
tionsgesetzes in der Fassung des Artikels I ausfüh
ren, sind sie hinsichtlich der 1. Klasse mit 1. Sep-

tember 1987, der 2. Klasse mit 1. September 1988, 
der 3. Klasse mit 1. September 1989 und der 
4. Klasse mit 1. September 1990 in Kraft zu setzen. 

(5) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes, 
soweit sie in die Zuständigkeit des Bundes fällt, 
sowie mit der Wahrnehmung der dem Bund gemäß 
Artikel 14 Abs.8 B"VG zustehenden Rechte auf 
dem durch dieses Bundesgesetz geregelten Gebiet 
ist der Bundesminister für Unterricht, Kunst und 
Sport betraut. 

Entschließung 

Der Bundesminister für Unterricht, Kunst und 
Sport wird aufgefordert, im Sinne' einer Gleichbe
handlung aller Schulen die Senkung der Klassen
schülerhöchstzahlen in den mittleren und höheren 
Schulen fortzusetzen und die Verordnung zur 
Anpassung der Teilungszahlen an die gesenkten 
Klassenschülerhöchstzahlen in den höheren Schu
len ehestmöglich zu erlassen. 
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